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S. Schnyder: Tötung und Diebstahl

Die Entwicklung der Staatstheorie hatte, so Sybille
Schnyder, seit dem 16. Jahrhundert zunehmenden Ein-
fluss auf das StrafverstÃ¤ndnis der Zeit: Das Strafenwur-
de grundsÃ¤tzlich ein hoheitlicher Akt (S.Â 14). Die-
ser Befund ist das zentrale Ergebnis der vorliegenden
Untersuchung, entstanden im Rahmen des Forschungs-
projektes âDie Entstehung des Ã¶ffentlichen Straf-
rechtsâ, einem von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zwischen 1993 und 1999 gefÃ¶rderten Schwer-
punktprogramm. In diesem Projekt untersuchten His-
toriker/innen und Rechtshistoriker/innen erstmals ge-
meinsam die historischen Wurzeln und AusprÃ¤gungen
des Ã¶ffentlichen Strafrechts im Mittelalter und in der
beginnenden Neuzeit. Ausgangspunkt des Forschungs-
vorhabens war die Erkenntnis, dass die Durchsetzung
des staatlichen Strafmonopols und danach des Lega-
litÃ¤tsprinzips, welches die staatlichen Strafverfolgungs-
behÃ¶rden verpflichtet, von Gesetzes wegen jedem be-
grÃ¼ndeten Verdacht einer Straftat nachzugehen, selbst
als historische VorgÃ¤nge zu verstehen seien. Diese hat-
ten ihrerseits die Herausbildung der souverÃ¤nen Staats-
gewalt gegenÃ¼ber einem homogenen Untertanenver-
band zur Voraussetzung. Dietmar Willoweit, Programm

eines Forschungsprojektes, in: ders. u.a. (Hrsg.), Die Ent-
stehung des Ã¶ffentlichen Strafrechts, KÃ¶ln 1999, S.Â
1-12.

Um den Zusammenhang zwischen Strafen und Straf-
rechtstheorie sowie das VerhÃ¤ltnis zwischen einer Pro-
portionalitÃ¤t von Delikt und Strafe einerseits und
dem Strafzweck andererseits herauszuarbeiten, analy-
siert Schnyder in ihrer Dissertation ausgewÃ¤hlte Texte
der Strafrechtsliteratur des 16. Jahrhunderts, die sich mit
âstrafrechtlicherâ Materie befassen (S.Â 14). Der Zeit-
raum ist dabei nicht zufÃ¤llig gewÃ¤hlt, denn das 16.
Jahrhundert wird in der Forschung gemeinhin als eine
Ãbergangsphase vom mittelalterlichen, noch stark von
der Privatjustiz dominierten Strafrecht zu einem neuzeit-
lichen StrafrechtsverstÃ¤ndnis beschrieben, das auf ei-
ner ausschlieÃlich hoheitlichen Strafkompetenz beruh-
te (S.Â 15). Im Zentrum steht dabei das VerhÃ¤ltnis von
Delikt und Strafe am Beispiel von TÃ¶tung (homicidium)
und Diebstahl (furtum) â typische Delikte der schweren
und der mittleren KriminalitÃ¤t. Es geht Schnyder dar-
um, einen Eindruck vom StrafrechtsverstÃ¤ndnis in der
gelehrten Literatur dieser Zeit zu âvermittelnâ und da-
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bei die gegenseitigen EinflÃ¼sse und allfÃ¤lligen Ent-
wicklungen bei den Gelehrten âaufzuspÃ¼renâ (S.Â 15).
Als Sonde dienen ihr zu diesem Vorhaben Traktate, Kom-
mentare, Traktatsummen, strafrechtliche Spezialliteratur
und allgemeine juristischeWerke von Vertretern der spa-
nischen SpÃ¤tscholastik, der Schule von Salamanca, so-
wie von Gelehrten des kanonischen und des rÃ¶mischen
Rechts auf der iberischen Halbinsel, in Italien, Frankreich
und den Niederlanden (S.Â 17). Ihre Auswahl soll damit
zugleich auf die EuropÃ¤isierung der Strafrechtswissen-
schaft im 15. und 16. Jahrhundert verweisen.

In vier GroÃkapiteln geht die Autorin systematisch
bei der ErschlieÃung des Materials vor: Im ersten Schritt
(Kapitel 2) werden die ausgewÃ¤hlten Autoren und ih-
re einschlÃ¤gigen Schriften vorgestellt. Dabei zeichnet
Schnyder auch die Geschichte der Theologie und Straf-
rechtswissenschaften nach und verweist auf deren wich-
tigste Vertreter. Im nÃ¤chsten Schritt (Kapitel 3) wer-
den die Delikte TÃ¶tung und Diebstahl dargestellt. Ins-
besondere Vorsatz, FahrlÃ¤ssigkeit und Notwehr stehen
beim TÃ¶tungsdelikt im Zentrum der Diskussion, denn
sowohl Theologen als auch Kanonisten des 16. Jahrhun-
derts haben sich intensiv mit der Willenszurechnung
auseinandergesetzt (S.Â 52). Im vierten Kapitel werden
folgerichtig die Strafen, die fÃ¼r die jeweiligen Delik-
te vorgesehen waren, diskutiert. Deutlich wird in die-
sem Abschnitt der Ãbergangscharakter des 16. Jahrhun-
derts, wenn die Autorin beschreibt, wie die kirchenrecht-
liche BuÃe und die kirchenrechtliche Restitutionslehre,
die insbesondere noch das Seelenheil des MissetÃ¤ters in
den Fokus stellte, dem obrigkeitlichen Strafanspruch, der
ganz auf diesseitige Vergeltung und Ausgleich des Scha-
dens abzielte, in den Hintergrund traten, in einzelnen Be-
trachtungen jedoch noch vorhanden waren (S.Â 97-100).
Eine der groÃen Neuerungen in der Strafrechtslehre des
16. Jahrhunderts war schlieÃlich die âWiederentdeckun-
gâ (S.Â 113) einer ansatzweise im kirchlichen Strafrecht
des Mittelalters zu findenden PrÃ¤ventionstheorie der
Strafe, die den Besserungs- und Abschreckungscharak-
ter gegenÃ¼ber der vergeltenden Rache den Vorzug gab
und damit der Strafe einen auf die Zukunft gerichteten,
positiven Zweck zuschrieb (S.Â 114). Reine Geldstrafen
im heutigen Sinne existierten im 16. Jahrhundert noch
nicht, vielmehr waren Strafen noch vom Rachegedanken
geprÃ¤gt (S.Â 146).

AnschlieÃend (Kapitel 5) wird der Frage nach der
ProportionalitÃ¤t von Delikt und Strafe nachgegangen:
Die ProportionalitÃ¤tslehre des 16. Jahrhunderts dien-
te nicht nur der Begrenzung der Strafe, sondern auch
der Abschreckung. Der Strafzweck im Sinne von Ab-

schreckung und Besserung wird deutlich gestÃ¤rkt. Das
Schuldprinzip (als Voraussetzung fÃ¼r Strafe) rÃ¼ckt
zunehmend in den Vordergrund (S.Â 156f.). Deutlich
verweist Schnyder hier auf ein Zweiklassenstrafrecht,
in dem Reiche Strafen durch Geldzahlungen abmildern
konnten. âErst in der CCC [Constitutio Criminalis Ca-
rolina] wird dann aber schlieÃlich ein fÃ¼r Arme und
Reiche gleichermaÃen gÃ¼ltiges System von Lebens-
und Leibesstrafen eingefÃ¼hrt, in welchem Ã¶ffentliche
Strafen nicht mehr abgelÃ¶st werden kÃ¶nnen.â (S.Â
181) Auffallend ist, dass ein vorsÃ¤tzlicher Totschlag un-
ter UmstÃ¤nden mit einer bloÃen Geldstrafe geahndet
werden konnte, wÃ¤hrend ein Diebstahl die Todesstra-
fe durch ErhÃ¤ngen nach sich zog. Schnyder erklÃ¤rt
dies mit dem besonders ehrlosen Charakter des Deliktes
und der EinschÃ¤tzung der Gelehrten, dass insbesondere
schwerer Diebstahl gefÃ¤hrlicher fÃ¼r das Gemeinwe-
sen sei. âMit dem erstarkten Bewusstsein eines hoheitli-
chen Strafanspruchs setzte sich allmÃ¤hlich die generel-
le Erkenntnis durch, dass jedes Delikt zugleich auch die
res publica verletzt.â (S.Â 187) Das erhÃ¶hte Sicherheits-
bedÃ¼rfnis habe schlieÃlich die in der Praxis offenbar
weit verbreitete Todesstrafe fÃ¼r den Diebstahl gerecht-
fertigt.

Die Lebendigkeit der gelehrten Strafrechtsliteratur
des 16. Jahrhunderts, die sich durch eine Vielfalt von
Meinungen und Auffassungen auszeichne, sei ein Be-
leg fÃ¼r die intensive Auseinandersetzung und die kri-
tische Durcharbeitung der strafrechtlichen Materie, so
die Autorin in ihrem ResÃ¼mee (S.Â 190). Die Gelehrten
bewegten sich in dieser Zeit jedoch innerhalb des reli-
giÃ¶sen Rahmens und damit innerhalb einer stark hier-
archischen Gesellschaft. Damit, so ein zentrales Ergebnis
der Studie, waren Straftaten zugleich VerstÃ¶Ãe gegen
die menschliche und gegen die gÃ¶ttliche Ordnung. Die
verletzte Ordnung konnte daher nur durch Vergeltung
und oder einen Ausgleich des angerichteten Schadens
wieder hergestellt werden. Irdische Strafen traten jedoch
neben gÃ¶ttliche Strafen. Das 16. Jahrhundert steht da-
her, so die Autorin, fÃ¼r einenWendepunkt des Strafver-
stÃ¤ndnisses insgesamt. Mit diesem verÃ¤nderten Straf-
verstÃ¤ndnis ging zugleich ein neues VerstÃ¤ndnis des
Strafzwecks einher: Strafen sollten nicht nur der Ver-
geltung dienen, sondern auch einen Nutzen haben fÃ¼r
das gemeine Wohl (S.Â 191). In der Theorie des 16. Jahr-
hunderts wurde schlieÃlich ein Strafsystem im Interesse
der Allgemeinheit vorausgesetzt. Mit der Betonung des
Besserungsgedankens sei die Strafrechtsliteratur des 16.
Jahrhunderts auch der damaligen Rechtssetzung voraus
gewesen, die diese Vorstellungen noch nicht formulierte,
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wie die Autorin mit Verweis auf die Constitutio Crimina-
lis Carolina feststellt.

Gemeiner Nutzen und Vermeidung schlimmeren
Ãbels waren jedoch bereits im 15. Jahrhundert zen-
trale Begriffe stÃ¤dtischer Verordnungs- und Rechts-
tÃ¤tigkeit. Ãhnliches lÃ¤sst sich fÃ¼r das hoheitli-
che Strafen konstatieren, das nicht erst an der Wende
zur FrÃ¼hen Neuzeit jede Form der Selbstjustiz erset-
zen sollte. Die Theoretiker standen zwar vor der Her-
ausforderung, die âTheorie der ausschlieÃlichen und
selbstÃ¤ndigen Ã¶ffentlichen Strafe mit den Tatsachen
des Rechtsalltages zu vereinenâ (S.Â 137), in dem durch-
aus noch verschiedene RechtsansprÃ¼che konkurrier-
ten. Aber die immer noch existierenden âPrivatstrafenâ
und der im 16. Jahrhundert vermeintlich noch stark aus-
geprÃ¤gte private Vergeltungsanspruch spiegelte offen-
kundig eher das Rechtsempfinden der Rechtsgelehrten.
Auch waren Strafnachlass und Gnade in der Praxis eher
die Ausnahme, und noch seltener erfolgte aus Gnade
ein Strafverzicht (S.Â 137). Damit ist auf eine zentrale
SchwÃ¤che der vorliegenden Studie hingewiesen. Schny-

der untersucht, was die Rechtsgelehrten Ã¼ber das Straf-
recht âdachtenâ, wie sie ihr Wissen aus Ã¤lteren Tra-
ditionen herleiteten und vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher und politischer VerÃ¤nderungen anzupas-
sen suchten. Weil Schnyder die Strafrechtspraxis â die,
so die Autorin, zwar interessant wÃ¤re, aber den Rah-
men der Untersuchung sprengen wÃ¼rde (S.Â 18) â
nicht berÃ¼cksichtigt, erscheint die Strafrechtsliteratur
des 16. Jahrhunderts als ein eigentÃ¼mlich geschlosse-
nes System und gar nicht mehr so âlebendigâ. Gera-
de die GegenÃ¼berstellung von âGelehrtenkulturâ und
geÃ¼bter Rechtspraxis, die inzwischen durch zahlreiche
Einzelstudien recht gut erforscht ist, hÃ¤tte der Untersu-
chung ein bisschen mehr âLebenâ einhauchen kÃ¶nnen.
Das mÃ¶gen auf den ersten Blick kleinliche EinwÃ¤nde
sein. Doch gerade mit Blick auf das eingangs zitier-
te Forschungsprojekt und dessen Leitgedanken stellen
sich Fragen nach der gesellschaftlichen Handhabung des
Rechts, das heiÃt nach der Wechselwirkung von Theorie
und Praxis, Fragen, die Rechtshistorikern/innen zuweilen
immer noch nachrangig erscheinen.
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